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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 139 III 133 E. 1 S. 133 mit Hinweisen).

Die Beschwerde richtet sich gegen einen verfahrensabschliessenden Endentscheid ( Art. 90
BGG ) einer oberen kantonalen Instanz, die auf ein Rechtsmittel hin kantonal
letztinstanzlich in einer Zivilsache entschieden hat (Art. 75 i.V.m. Art. 72 BGG ), die
Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin sind im kantonalen Verfahren nicht geschützt
worden ( Art. 76 Abs. 1 BGG ), der massgebende Streitwert beträgt mehr als Fr. 30'000.--
(Art. 51 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100
Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG ). Auf die Beschwerde ist somit - unter Vorbehalt
einer hinreichenden Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) - einzutreten.

E. 2
Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Berufungsantwort sei aus dem Recht zu weisen. Zur
Begründung bringt sie vor, die Vorinstanz habe durch eine unzulässige Sistierung des
Verfahrens rechtswidrig die gesetzliche Frist für die Einreichung der Berufungsantwort
erstreckt. Die Berufungsantwort sei daher verspätet eingereicht worden. Auf die darin
enthaltenen Ausführungen könne im bundesgerichtlichen Verfahren nicht abgestellt
werden.

Ob die rechtlichen Ausführungen der Beschwerdegegnerin zutreffen und die
Berufungsantwort im bundesgerichtlichen Verfahren unberücksichtigt zu bleiben hätte,
kann vorliegend offenbleiben. Denn wie nachfolgend aufgezeigt wird, dringt die
Beschwerdeführerin mit ihren Rügen ohnehin nicht durch.

E. 3
Die Beschwerdeführerin bringt mehrere Rügen gegen die Beweiswürdigung der Vorinstanz
vor.

E. 3.1
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der
Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf
einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).
Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend
sein ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Die Beschwerdeführerin, welche die
Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert
aufzeigen, inwiefern die gerügten Feststellungen bzw. die Unterlassung von Feststellungen
offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG



beruhen (vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254; 133 III 350 E. 1.3 S. 351, 393 E. 7.1 S. 398).
Soweit die Beschwerdeführerin den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit
Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und
taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat ( BGE
140 III 86 E. 2 S. 90 mit Hinweisen). Auf eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen
der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten ( BGE 133 II
249 E. 1.4.3 S. 255).

Zu beachten ist, dass das Bundesgericht in die Beweiswürdigung des Sachgerichts nur
eingreift, wenn diese willkürlich ist. Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere
Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der
angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in
klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass
verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft ( BGE 138 IV
13 E. 5.1 S. 22; 134 II 124 E. 4.1 S. 133; 132 III 209 E. 2.1 S. 211). Dass die von
Sachgerichten gezogenen Schlüsse nicht mit der eigenen Darstellung der
Beschwerdeführerin übereinstimmen, belegt keine Willkür ( BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266
mit Verweisen).

E. 3.2
Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, die Vorinstanz habe bei der Beurteilung der
Glaubwürdigkeit des Zeugen E.________ in mehrfacher Hinsicht Bundesrecht verletzt.

E. 3.2.1
Die Vorinstanz hat ausgeführt, der Zeuge E.________ habe an seiner Befragung zwar
erklärt, er habe kein Interesse am Ausgang des vorliegenden Prozesses und befürchte auch
keine Regressansprüche der Beschwerdeführerin. An der Richtigkeit dieser Aussage
bestünden allerdings schon deshalb erhebliche Zweifel, weil die Beschwerdeführerin nach
der fristlosen Entlassung von E.________ diverse Zivil- und Strafverfahren gegen diesen
eingeleitet und dabei massive Vorwürfe und Forderungen gegen ihn erhoben habe. Diese
Verfahren seien im Zeitpunkt der Einvernahme noch nicht erledigt gewesen. Es müsse
daher angenommen werden, dass E.________ dannzumal nicht frei und unbefangen habe
aussagen können, sondern darauf bedacht gewesen sei, sich in einem möglichst guten Licht
erscheinen zu lassen oder zumindest für ihn nachteilige Aussagen möglichst zu vermeiden.
Die Beschwerdeführerin bestreite dies zwar, weil nach ihrer Meinung die
Auseinandersetzung zwischen ihr und dem Zeugen in keinem direkten Zusammenhang mit
dem vorliegenden Verfahren stehe. Diese Auffassung sei aber weder zwingend noch sei sie
substanziiert begründet. Die Beschwerdeführerin habe im vorinstanzlichen Verfahren denn
auch selbst vorgebracht, bei gegen sie gerichteten Aussagen von E.________ seien
allenfalls der "Racheaspekt" bzw. mögliche "Racheabsichten" zu berücksichtigen. Es könne
daher allein schon aufgrund der konkreten Umstände nicht ohne weiteres auf die Aussagen
von E.________ abgestellt werden.

E. 3.2.2
Dagegen bringt die Beschwerdeführerin vor, sie habe sehr wohl substanziierte
Ausführungen zur Glaubwürdigkeit des Zeugen E.________ gemacht. Die Verfahren gegen
diesen Zeugen hätten nichts mit dem vorliegenden Verfahren zu tun, sondern hätten
Forderungen aus dem Arbeitsrecht zum Gegenstand. E.________ habe daher nichts zu
befürchten gehabt. Da die Vorinstanz offenbar anderer Ansicht gewesen sei, hätte sie nach



Art. 152 ZPO sowohl einen mit E.________ abgeschlossenen Vergleich als auch die Akten
eines der anderen zivilrechtlichen Verfahren und des strafrechtlichen Verfahrens gegen
E.________ einfordern müssen, um das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin zu
wahren. Die Feststellung der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin den Zeugen
selbst als befangen befände, sei zudem aktenwidrig. Die Beschwerdeführerin habe in der
Berufungsantwort und im Plädoyer der Hauptverhandlung ausführlich begründet, weshalb
die befürchtete Rache gegen sie nicht dazu führe, dass nicht auf die Zeugenaussage
abgestellt werden könne. Diese Ausführungen übergehe die Vorinstanz und verletze damit
das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nach Art. 53 ZPO . Weil die Vorinstanz die
Beweise nicht nach pflichtgemässem Ermessen, sondern einseitig und willkürlich
gewürdigt habe, liege zudem eine Verletzung von Art. 157 ZPO vor.

E. 3.2.3
Der als verletzt gerügte Art. 157 ZPO ändert nichts daran, dass das Bundesgericht an das
Ergebnis der vorinstanzlichen Beweiswürdigung grundsätzlich gebunden ist und in diese
nur eingreift, wenn sie willkürlich ist (vgl. oben E. 3.1; BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266). Die
Vorinstanz begründete ihre Zweifel an der Unbefangenheit des Zeugen E.________
zunächst mit den diversen Zivil- und Strafverfahren, welche die Beschwerdeführerin gegen
diesen eingeleitet habe. Dabei hat die Vorinstanz nicht mit dem Inhalt der Verfahren
zwischen der Beschwerdeführerin und E.________ argumentiert, sondern mit der blossen
Tatsache, dass zwischen diesen überhaupt zivil- und strafrechtliche Verfahren hängig seien.
Die Vorinstanz musste somit entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht die Akten
dieser Verfahren anfordern oder den angebotenen Beweis des abgeschlossenen Vergleichs
abnehmen, um sich über den genauen Inhalt der Streitigkeiten ein Bild zu machen.
Vielmehr durfte sie ohne Willkür bereits aus der Tatsache hängiger Verfahren darauf
schliessen, dass E.________ bei seinen Aussagen "nicht frei und unbefangen" war. Denn
die Vorinstanz durfte davon ausgehen, dass E.________ die Beschwerdeführerin nicht
durch für sie nachteilige Aussagen zusätzlich gegen ihn hat aufbringen und damit seine
Position in den Verfahren mit der Beschwerdeführerin hat verschlechtern wollen. Ob auch
die Beschwerdeführerin selbst Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen E.________
gehegt hat, spielt dabei keine Rolle. Der Vorinstanz ist denn auch keine Verletzung des
rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin vorzuwerfen; die aus dem Anspruch auf
rechtliches Gehör ( Art. 53 Abs. 1 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV ) fliessende Verpflichtung
der Behörde, ihren Entscheid zu begründen, verlangt nicht, dass diese sich mit allen
Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich
widerlegt ( BGE 140 II 262 E. 6.2 S. 274; 137 II 266 E. 3.2 S. 270).

E. 3.3
Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz auch bei der Würdigung der Aussagen von
E.________ Rechtsverletzungen vor.

E. 3.3.1
Die Vorinstanz hat ausgeführt, Zweifel an der Richtigkeit der Aussage von E.________
würden sich auch aus dessen Aussagen ergeben. So falle auf, dass der Zeuge zu Beginn
seiner Befragung nur ausweichend und zurückhaltend geantwortet habe und sowohl mit
Bezug auf die Besprechungen zwischen den Parteien wie auch auf die Frage, ob etwas
vereinbart worden sei, in erster Linie auf die von ihm erstellte Dokumentation verwiesen
habe. In der Folge habe er sich dann an "mehrere Besprechungen" mit Vertretern der



Beschwerdegegnerin erinnert. Es falle auch auf, wie ungenau und teils widersprüchlich die
Aussagen seien. Hervorzuheben sei die Aussage, wonach die Zahlung einer Provision
"bereits bei dem Treffen in München [im März 2009] festgelegt und besprochen" worden
sei. Solches sei zumindest im vorinstanzlichen Verfahren von keiner Partei behauptet
worden. E.________ habe denn auch nicht erläutert, wie es schon damals zu einer
verbindlichen Vereinbarung gekommen sei und für welche Mäklertätigkeit eine Provision
vereinbart worden sein solle, noch lege er dar, welches die Parteien und der Gegenstand des
allenfalls angestrebten Hauptvertrages hätten gewesen sein sollen. Damit sei den weiteren
Ausführungen des Zeugen die Grundlage entzogen. Ohne die angeblich schon im März
2009 geschlossene "Grundsatzvereinbarung" sei nämlich nicht ersichtlich, weshalb und
wofür beim Treffen in Südafrika (im Juni 2009) eine Provision hätte festgelegt werden
sollen. Abgesehen davon bleibe unklar, welche Mäklertätigkeit von der
Beschwerdeführerin erwartet worden wäre und weshalb die Provision 10 % betragen sollte.
In diesem Zusammenhang habe der Zeuge auf Nachfrage selbst ausgeführt, im Juni 2009
habe das Volumen des möglichen Geschäfts noch weit weniger festgestanden als im Herbst
2009, wo "die Provisionsvereinbarung nun auch in Bezug auf eine
Provisionsbemessungsgrundlage" habe konkretisiert werden können. Diese Aussage sei
widersprüchlich bzw. nicht nachvollziehbar, weil die Vereinbarung einer Provision von 10
% kaum Sinn mache, wenn die Bemessungsgrundlagen noch nicht bestimmt seien. Die
Aussagen von E.________ würden mithin nicht überzeugen und seien nicht geeignet, den
von der Beschwerdeführerin behaupteten Abschluss eines Mäklervertrages zu beweisen.

E. 3.3.2
Dagegen bringt die Beschwerdeführerin vor, E.________ sei gar nicht nach Treffen gefragt
worden, als er generell auf seine Dokumentation verwiesen habe. Aus seinen Aussagen
ergäben sich zudem sehr wohl die Umstände des Treffens und der Abmachung: Er habe
angegeben, die Beschwerdegegnerin habe keinen Kontakt zur COCAN gehabt und dieser
habe sichergestellt werden sollen. Die Aussagen von E.________ seien auch nicht
widersprüchlich. Er habe klar ausgesagt, dass die Höhe der Provision beim Treffen in
Südafrika vereinbart worden sei und es im Oktober 2009 um Details gegangen und alles
konkreter geworden sei. Zudem habe die Vorinstanz aktenwidrig festgestellt, die
Beschwerdeführerin hätte nie behauptet, ihre Leistung sei bereits im März 2009 als
provisionspflichtig vereinbart worden. Sie habe immer von einer finalen Vereinbarung der
Provision am 23. Juli 2009 gesprochen, was impliziere, dass diese schon vorher vereinbart
worden sei. Auch die Plädoyernotizen würden dies bestätigen.

E. 3.3.3
Damit ist Willkür nicht dargetan. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin lässt sich
aus der Verwendung des Begriffs "finale Vereinbarung" nicht ableiten, sie hätte konkret
behauptet, eine Provision sei bereits bei einem Treffen in München im März 2009
vereinbart worden. Wenn der Zeuge E.________ ausgesagt hat, an diesem Treffen sei
besprochen worden, die Beschwerdeführerin solle den Kontakt zur COCAN sicherstellen,
vermag dies die vorinstanzlichen Feststellungen nicht als willkürlich auszuweisen. Die
Vorinstanz hat festgestellt, den Aussagen lasse sich nicht entnehmen, für welche
Mäklertätigkeit eine Provision vereinbart worden sein solle und welches die Parteien und
der Gegenstand des allenfalls angestrebten Hauptvertrages hätten gewesen sein sollen.
Aufgrund der eher vagen Aussagen des Zeugen erscheinen diese Feststellungen nicht
willkürlich. Dies gilt auch für die vorinstanzliche Würdigung, die Aussagen des Zeugen



E.________ seien widersprüchlich: Es leuchtet in der Tat nicht ein, eine Provision
prozentmässig festzulegen, wenn die Bemessungsgrundlage noch nicht klar sein soll, mithin

wovon diese Prozente zu berechnen seien. Die Rüge ist somit unbegründet.

E. 3.4
Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Vorinstanz habe die Parteiaussage von J.________
(für die Beschwerdeführerin) aktenwidrig wiedergegeben.

E. 3.4.1
Nach den vorinstanzlichen Feststellungen hat J.________ ausgesagt, ihm sei im Vorfeld
über den Umfang des Auftrages im Detail nichts bekannt gewesen. Am 23. Juni 2009 sei
bestätigt worden, dass es sich um ein provisionspflichtiges Geschäft handle; die
Beschwerdegegnerin habe bestätigt, es werde eine Provision fliessen. Diese Bestätigung
habe allerdings nicht er, sondern E.________ erhalten. Die Vorinstanz hielt fest,
G.________ habe diese Darstellung ausdrücklich bestritten und erklärt, das Thema
Provisionszahlung sei am 23. Juni 2009 in seiner Anwesenheit nicht besprochen worden.
Die Vorinstanz hielt fest, ein Vertragsschluss lasse sich aus diesen Aussagen offenkundig
nicht ableiten. Dies gelte im Übrigen auch für den "Gedächtnisbericht", den J.________ am
2. Februar 2011 über die Zusammenkünfte in der Zeit vom 21. bis 23. Juni 2009 erstellt
habe: Dabei handle es sich um eine blosse Parteibehauptung.

E. 3.4.2
Nach Ansicht der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz in diesen Ausführungen
unterschlagen, dass J.________ zusätzlich auch gesagt habe, er sei bei der Provisionszusage
an E.________ dabei gewesen. Zudem habe J.________ entgegen den Ausführungen der
Vorinstanz eine Abmachung anlässlich des Treffens auch in seinem Gedächtnisbericht
bestätigt.

E. 3.4.3
Inwiefern die Anwesenheit von J.________ bei der angeblichen Provisionszusage etwas am
Ausgang des Verfahrens ändern könnte, ist nicht ersichtlich. Entgegen der Ansicht der
Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz auch nicht festgestellt, J.________ habe eine
Abmachung im Gedächtnisbericht nicht mehr bestätigt; sie ging vielmehr davon aus,
gemäss der Parteiaussage sei eine Provisionszahlung zugesagt worden, was aber von der
Beschwerdegegnerin bestritten werde und daher nicht erstellt sei. Inwiefern diese
Beweiswürdigung willkürlich sein soll, zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf und ist auch
nicht ersichtlich.

E. 4
Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe unter mehrfacher Verletzung
von Bundesrecht das Zustandekommen eines Mäklervertrages verneint. Nach Ansicht der
Beschwerdeführerin haben die Parteien am 23. Juni 2009 "final vereinbart", dass die
Beschwerdeführerin den (direkten) Kontakt zwischen der Beschwerdegegnerin und dem
Management des COCAN 2010 vermittle und diese Zusammenführung eine
provisionspflichtige Leistung im Sinne eines Vermittlungsgeschäfts für den Fall einer
Beauftragung der Beschwerdegegnerin für die CAN 2010 in Angola darstelle. Die
Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe die Provision mit dem mehrfachen
Zusammenführen der Beschwerdegegnerin mit den Entscheidungsträgern des COCAN am



FIFA Confederations Cup im Juni 2009 in Südafrika verdient.

E. 4.1
Das Zustandekommen eines Vertrages ist wie dessen Inhalt durch Auslegung der
Willensäusserungen der Parteien zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster
Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen ( Art. 18 Abs. 1 OR ).
Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des
mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des
Vertrauensprinzipes so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie
den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten ( BGE 138 III 659 E.
4.2.1 S. 666 mit Hinweisen). Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszugehen, welche
jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind (
BGE 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666; 123 III 165 E. 3a S. 168). Das Bundesgericht überprüft
diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es an die
Feststellungen der kantonalen Vorinstanz über die äusseren Umstände sowie das Wissen
und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist ( BGE 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666 f.;
132 III 626 E. 3.1 S. 632, 24 E. 4 S. 28; je mit Hinweisen).

E. 4.2
Die Vorinstanz hat ausgeführt, den Aussagen von E.________ lasse sich nicht entnehmen,
für welche Tätigkeit der Beschwerdeführerin konkret eine Provision zustehen sollte.
G.________ habe sich zwar in einem E-Mail vom 1. Juli 2009 bei E.________ bedankt "for
the coordination of the COCAN visit to South Africa and your endeavour to lead its
members to become more familiar with the concept of overlays and the offer of
B.________". Auch diesem E-Mail lasse sich aber nicht entnehmen, dass es sich dabei um
eine provisionspflichtige Tätigkeit der Beschwerdeführerin gehandelt habe. Dass die
Kontakte mit dem COCAN am FIFA Confederations Cup 2009 durch die
Beschwerdeführerin vermittelt worden seien, bestreite die Beschwerdegegnerin. Die
Kontakte hätten zudem unbestrittenermassen schon vor der Sitzung vom 23. Juni 2009
stattgefunden, an welcher nach der Beschwerdeführerin die Provision erst "final vereinbart"
worden sei. Nach Darstellung der Beschwerdeführerin hätten die Parteien somit erst
nachträglich eine Tätigkeit der Beschwerdeführerin als provisionspflichtige Leistung
bezeichnet, was zumindest ungewöhnlich erscheine. Was den E-Mail-Verkehr zwischen
E.________ und G.________ zwischen dem 19. und dem 21. Oktober 2009 angehe, so
liessen sich diesem keine Hinweise auf die geschuldete Mäklertätigkeit der
Beschwerdeführerin entnehmen und auch aus den Umständen - namentlich dem Verhalten
der Parteien zu dieser Zeit - lasse sich nicht herleiten, ob und worüber sie sich allenfalls
geeinigt hätten. Die Beschwerdegegnerin sei zwar der Ansicht, die Parteien seien (erst) am
21. Oktober 2009 ein Vertragsverhältnis eingegangen, wobei die Provision für Lobbying in
der entscheidenden Phase der Vertragsvergabe (Oktober 2009 bis 5. November 2009)
vorgesehen gewesen sei; die vorgesehenen Bedingungen hätten sich aber nicht erfüllt. Ob
und inwieweit diese Ausführungen zutreffen würden, könne letztlich offenbleiben. Denn
die Beschwerdegegnerin habe die Behauptungen der Beschwerdeführerin jedenfalls
substanziiert bestritten und diese habe den Nachweis nicht erbracht, dass die Parteien am
23. Juni 2009 eine Vereinbarung mit dem von ihr behaupteten Inhalt abgeschlossen hätten.
Der Standpunkt der Beschwerdeführerin werde weder durch die Aussagen des Zeugen
E.________ noch durch Urkunden oder auf andere Weise belegt. Damit könne nicht
angenommen werden, dass zwischen den Parteien ein Mäklervertrag zustande gekommen



sei. Folglich habe die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Zahlung einer Provision.

E. 4.3
Dagegen bringt die Beschwerdeführerin vor, den Aussagen des Zeugen E.________ liesse
sich sehr wohl klar entnehmen, worin die provisionspflichtige Leistung bestanden habe,
nämlich darin, die Beschwerdegegnerin in eine gute Position zu bringen beim Veranstalter
COCAN 2010. Die Vorinstanz blende völlig aus, dass sich die Parteien bereits an einem
Treffen vom 5. Juni 2008 zum ersten Mal über die CAN 2010 unterhalten hätten. Am 25.
November 2008 sei es zu einem erneuten Treffen gekommen, an dem die
Beschwerdegegnerin reges Interesse an einer Zusammenarbeit gezeigt habe. Auch der
E-Mail-Verkehr zeige, dass die Beschwerdegegnerin auf Kontakte zu den
Entscheidungsträgern des COCAN 2010 angewiesen gewesen sei. Im Juni 2009 habe die
Beschwerdeführerin die entsprechenden Treffen organisiert, wofür sich die
Beschwerdegegnerin mit E-Mail vom 1. Juli 2009 bedankt habe. Für die Abmachung
weitergehender Mäklertätigkeit gebe es keinerlei Anzeichen. Es sei zumindest konkludent
ein Mäklervertrag zustande gekommen, indem sich die Beschwerdegegnerin die Tätigkeit
der Beschwerdeführerin habe gefallen lassen. G.________ habe denn auch im Herbst 2009
die Provision "as agreed on the phone" bestätigt, was zeige, dass bereits vorher eine
Vereinbarung bestanden habe. Auch im E-Mail-Verkehr vom 19. bis zum 21. Oktober 2009
selbst habe es eine Übereinkunft gegeben.

E. 4.4
Aus dem Interesse an einer Zusammenarbeit alleine kann noch nicht auf einen
Vertragsschluss mit einem bestimmten Inhalt geschlossen werden. Die
Beschwerdegegnerin bestreitet nach den vorinstanzlichen Feststellungen sowohl einen
Vertragsschluss am 23. Juni 2009 als auch die Behauptung der Beschwerdeführerin,
wonach die Treffen am FIFA Confederations Cup im Juni 2009 durch deren Vermittlung
zustande gekommen seien. Es liegt unter diesen Umständen keine willkürliche
Beweiswürdigung vor, wenn die Vorinstanz eine tatsächliche Willensübereinstimmung
hinsichtlich eines Vertragsschlusses am 23. Juni 2009 verneint hat. Eine solche lässt sich
auch nicht aus den Aussagen des Zeugen E.________ ableiten, auf welche aufgrund der
Befangenheit des Zeugen (vgl. oben E. 3.2) ohnehin nicht ohne weiteres abgestellt werden
kann. Auf der Basis des festgestellten Sachverhalts liegen auch keine Willenserklärungen
der Beschwerdeführerin vom 23. Juni 2009 vor, welche die Beschwerdegegnerin
dahingehend verstehen musste, dass ein Vertrag geschlossen werde und die
Beschwerdegegnerin die nun eingeklagte Provision schulde. Die Vorinstanz hat somit kein
Bundesrecht verletzt, indem sie ein Zustandekommen eines Mäklervertrages am 23. Juni
2009 und einen darauf gestützten Anspruch der Beschwerdeführerin auf Provision für die
angeblich vermittelten Kontakte mit dem COCAN 2010 im Juni 2009 verneint hat.
Ebensowenig kann gestützt auf den E-Mail-Verkehr vom 19. bis zum 21. Oktober 2009 das
Zustandekommen eines Vertrages mit dem Inhalt bejaht werden, für die Herstellung von
Kontakten mit dem COCAN 2010 im Juni 2009 sei eine Provision geschuldet. Die
Vorinstanz hat die Klage der Beschwerdeführerin somit zu Recht abgewiesen.

E. 5
Die Vorinstanz hat im Rahmen einer Eventualbegründung ausgeführt, die
Beschwerdeführerin hätte auch bei Bestehen eines Mäklervertrages keinen Anspruch auf
Mäklerlohn, weil der Vertrag zwischen der I.________ und der B.________ Middle East



nicht infolge ihres Nachweises oder infolge ihrer Vermittlung zustande gekommen sei (vgl.
Art. 413 Abs. 1 OR ). Da die Hauptbegründung der Vorinstanz der Überprüfung standhält,
ist auf diese Eventualbegründung und auf die dagegen erhobenen Rügen der
Beschwerdeführerin nicht einzugehen.

E. 6
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang wird
die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1, Art. 68 Abs.
2 BGG ).
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